
 Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde 

Mittelherwigsdorf vom 20.11.2006 

 Auszug

§ 4
Beratung

Der Nutzungsberechtigte kann sich zwecks 
Auskunftserteilung und Beratung in allen Fragen, 

die sich auf die Gestaltung von Grabmal und 
Grabstätte einschließlich deren Bepflanzung 

beziehen, an den Friedhofsträger/die 
Friedhofsverwaltung wenden.

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof  

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen 
des Friedhofpersonals sind zu befolgen.
(2) Der  Friedhof ist für Besucher geöffnet:
   a) in den Monaten März bis September von 7.00 
Uhr bis   zum Einbruch der Dunkelheit
   b) in den Monaten Oktober bis Februar von 8.00 
Uhr bis  zum Einbruch der Dunkelheit.
(3) Kinder unter 6 Jahren dürfen den Friedhof nur in 
Begleitung Erwachsener betreten.
(4) Der Friedhofsträger kann das Betreten des 
Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile aus 
besonderem Anlass vorübergehend untersagen.
Es erfolgt im Winter nur eine den Verhältnissen 
angepasste eingeschränkte  Beräumung. 
(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:
   a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder 
Sportgeräten zu befahren – Rollstühle und 
Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung ausgenommen,
    b) Waren aller Art, insbesondere Blumen und 
Kränze,  sowie gewerbliche Dienste anzubieten und 
dafür zu werben,
   c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer
       Bestattung an Werktagen störende Arbeiten 
auszuführen,
   d) gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen,
   e) Druckerzeugnisse ohne Genehmigung zu 
verteilen,
   f) Abraum und Abfälle usw. außerhalb der dafür
     bestimmten Plätze abzulegen,
   g) den Friedhof und seine Einrichtungen und 
Anlagen zu  verunreinigen oder zu beschädigen, 
Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und 
Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen 
unberechtigt zu betreten, Blumen und Zweige auf 

fremden Gräbern und außerhalb der Gräber zu 
pflücken.
   h) zu lärmen, zu spielen oder sich sportlich zu 
betätigen,
   i) Hunde ohne Leine laufen zu lassen, Hundekot 
ist zu  beseitigen,
 j) außerhalb von Bestattungen ohne Genehmigung
      Ansprachen zu halten und Musik darzubieten,
   k) Einweckgläser, Blechdosen und ähnliche 
Gefäße als Vasen oder Schalen zu verwenden,
   l) Unkrautvernichtungsmittel, chemische
       Schädlingsbekämpfungs- und Reinigungsmittel
       anzuwenden

§ 6 
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof 

(1) Bildhauer, Steinmetzen, Gärtner, Bestatter und 
sonstige Gewerbetreibende bedürfen zur Ausübung 
der entsprechenden gewerblichen Tätigkeiten auf 
dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch den 
Friedhofsträger, der den Rahmen der Tätigkeit 
festlegt. Die Zulassung ist beim Friedhofsträger 
schriftlich zu beantragen.
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbe-
treibende, die in fachlicher, betrieblicher und 
persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und die 
Friedhofsordnung schriftlich anerkennen.

§ 7
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner 
Einrichtungen werden Gebühren nach der 
kirchenaufsichtlich bestätigten Gebührenordnung 
erhoben.

§ 8
Bestattungen 

(1) Die kirchliche Bestattung ist eine gottes-
dienstliche Handlung. Den Zeitpunkt legt die 
Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit den 
Angehörigen und dem zuständigen Pfarrer fest. 
(3) Den Zeitpunkt der nichtkirchlichen Bestattungen 
legt der Friedhofsträger im Einvernehmen mit den 
Angehörigen fest. 
(4) Stille Bestattungen werden nur in Anwesenheit 
eines Beauftragten des Friedhofsträgers 
vorgenommen.
(5) Bestattungen finden an den Werktagen Montag 
bis Freitag in der Zeit von  8..00 bis 16.00 Uhr statt.



§ 9
Anmeldung der Bestattung 

(1) Die Bestattung ist unverzüglich bei dem 
Friedhofsträger unter Vorlage der Bescheinigung des 
Standesamtes für die Beurkundung des Todesfalles 
anzumelden. Soll die Bestattung in einer vorzeitig 
erworbenen Grabstätte erfolgen, ist das 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 

(3) Wird eine Bestattung nicht rechtzeitig mit den 
erforderlichen Unterlagen angemeldet, so ist der 
Friedhofsträger berechtigt, den Bestattungstermin 
bis zur Vorlage der erforderlichen Angaben und 
Unterlagen auszusetzen. Werden die erforderlichen 
Unterschriften nicht geleistet, können Bestattungen 
nicht verlangt werden.

§ 20 
Vergabebestimmungen

(6) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, dem 
Friedhofsträger Veränderungen seiner 
Wohnanschrift unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. Für Schäden oder sonstige Nachteile, 
die aus der Unterlassung einer solchen Mitteilung 

entstehen, ist der Friedhofsträger nicht 
ersatzpflichtig.

§ 21 
Herrichtung, Instandhaltung und Pflege der 

Grabstätte  

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die 
Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
erfüllt wird und die Würde des Friedhofs gewahrt 
bleibt. Die Grabstätten sind gärtnerisch so zu 
bepflanzen, dass benachbarte Grabstätten,öffentliche 
Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt werden. Die 
Pflanzen dürfen in ausgewachsenem Zustand in der 
Höhe 1,5 m und in der breite die Grabstättengrenze 
nicht überschreiten.
(2) Die Grabstätten müssen nach jeder Bestattung 
bzw. nach Erwerb des Nutzungsrechtes 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs 
Monaten gärtnerisch hergerichtet werden.
(4) Das Anliefern und Verwenden von Kunststoffen 
für die Grabgestaltung und als Grabschmuck ist 
untersagt. Das gilt insbesondere für Grabein-
fassungen, Grababdeckungen, Grabmale und 
Blumen. Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, 
die anfallenden Abfälle in die vom Friedhofsträger 
vorgegebenen und entsprechend gekennzeichneten 
Abfallbehälter, getrennt nach kompostierbarem und 

nichtkompostierbarem Material abzulegen.
(5) Bäume und Sträucher auf der Grabstätte dürfen 
nur mit Zustimmung des Friedhofsträger verändert 
oder beseitigt werden.
(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung 
der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegt ausschließlich dem Friedhofsträger. 
Nutzungsberechtigte haben keinen Anspruch auf 
Beseitigung von Bäumen und Gehölzen, durch die 
sie sich in der Pflege ihrer Grabstätte beeinträchtigt 
fühlen.
(7) Nicht gestattet sind:

a) Grabstättengestaltung ohne jegliche 
gärtnerische Bepflanzung,
b) dieVerwendung von Unkrautbekämpfungs- 
mitteln, chemischen Schädlingsbekämpfungs- 
mitteln sowie Kochsalz bei der Grabpflege,
c) die Verwendung von Kunststoffen (z.B. Folien 
als Unterlage) oder die Abdeckung der Grabstätte 
mit Kies, Splitt oder Schotter, die Verwendung 
von gefärbter Erde,
d) das Aufbewahren von Geräten und Gefäßen 
auf und außerhalb der Grabstätte  sowie 
e) das Aufstellen von Sitzgelegenheiten, 
Rankgerüsten, Pergolen, Gittern und ähnlichen 
Einrichtungen,

     das Errichten individueller Einfassungen und
     Unterteilungen aus Metall, Kunststein, Glas,
     Kunststoff  u.ä.
(8) Grablaternen müssen in Ausführung und 
Gestaltung zweckentsprechend sein und sich der 
Umgebung anpassen. Sie sollen ohne feste 
Verankerung mit dem Erdreich aufgestellt werden 
und nicht höher als 25 cm sein.

§ 22
Grabmale

(1) Grabmale müssen sich in die Art des Friedhofes 
bzw. die Art des jeweiligen Gräberfeldes einordnen 

– Form, Farbe und Schriftgestaltung betreffend. 
Gestaltung und Inschrift dürfen nichts enthalten, was 

das christliche Empfinden verletzt und der Würde 
des Ortes abträglich ist.

§ 23
Errichtung und Veränderung von Grabmalen 

und baulichen Anlagen

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von 
Grabmalen bedarf vor Auftragserteilung der 
schriftlichen Genehmigung durch den Friedhofs- 
träger. Auch provisorische Grabmale sind 
genehmigungspflichtig. Der Antragsteller hat sein 



Nutzungsrecht nachzuweisen.

§ 24 
Instandhaltung der Grabmale und baulichen 

Anlagen

(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen sind 
dauernd in ordnungsgemäßem und verkehrssicherem 
Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der 
jeweilige Nutzungsberechtigte .  
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, 
sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon 
gefährdet, ist der Nutzungsberechtigte verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe durch zugelassene Bildhauer 
oder Steinmetzen zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten notwendige Sicherungs-
maßnahmen (z.B. Absperrungen, Umlegung von 
Grabmalen) treffen. Wird der ordnungsgemäße 
Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer 
festgesetzten angemessenen Frist hergestellt, ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, dies an Stelle der 
Nutzungsberechtigten zu veranlassen oder das 
Grabmal oder Teile davon zu entfernen, zu lagern 
und zur Abholung bereitzustellen. Die Kosten hat 
der Nutzungsberechtigte zu tragen. Ist der 
Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne 
besonderen Aufwand zu ermitteln, genügen als 
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und 
ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die 
Dauer von sechs Wochen aufgestellt wird. Der 
Nutzungsberechtigte haftet für jeden Schaden, der 
von einem nicht verkehrssicheren Grabmal 
ausgehen kann.

E. Urnengemeinschaftsgrab

Für die Beisetzung im Urnengemeinschaftsgrab 
gelten die folgenden zusätzlichen Bestimmungen:

1. Das Urnengemeinschaftsgrab besteht aus 
Grabstätten mit nicht einzeln gekennzeichneten 
Urnenbestattungsstellen. Für die Bestattung in einem 
Urnengemeinschaftsgrab werden keine 
Nutzungsrechte vergeben.
2. Für die im Urnengemeinschaftsgrab  bestatten 
Urnen gelten die Ruhezeiten gemäß § 14 dieser 
Ordnung.
3. Ein Anspruch auf Bestattung in einem 
Urnengemeinschaftsgrab besteht nicht. Der 
Friedhofsträger entscheidet über die Aufnahme in 
das Urnengemeinschaftsgrab.
4. Die Namen der im Urnengemeinschaftsgrab 

Bestatteten werden auf dem vom Friedhofsträger 
vorgegebenen gemeinsamen Namensträger auf der 
Grabanlage genannt.
5. Eine individuelle Bepflanzung oder eine andere 
Kennzeichnung der unmittelbaren Bestattungsstelle 
ist nicht möglich. Blumenschmuck kann auf den 
vom Friedhofsträger vorgesehenen Flächen abgelegt 
werden.
6. Die Herrichtung und Unterhaltung des 
Urnengemeinschaftsgrabes obliegt ausschließlich 
dem Friedhofsträger.
7. Aus- oder Umbettungen aus oder in ein 
Urnengemeinschaftsgrab sind nicht gestattet.

§ 41
Haftung

Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die 
durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch 
dritte Personen, durch Tiere oder durch höhere 
Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen 
Obhuts- und Überwachungspflichten.

§ 42
Öffentliche Bekanntmachungen

(3) Die jeweils geltende Fassung der 
Friedhofsordnung/ der Friedhofsgebührenordnung 
liegt zur Einsichtnahme im Pfarramt 
Mittelherwigsdorf aus.

Mittelherwigsdorf, 31.05.2007

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde 
Mittelherwigsdorf 
- Der Kirchenvorstand -
Ingrid Kunze Ralf Isensee
Vorsitzender Mitglied

Genehmigt:
Bautzen, den 21.06.2007
Ev-Luth. Bezirkskirchenamt Löbau-Zittau
Nilsson
komm. Kirchenamtsrat


